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dem ich trag« am' Tagesordnung über dieses uns
vorgelegte Commissàsîgutachttn an.

Custsr ist gleicher Meinung, und behauptete
unsere bisherigen Gesetze seyen ganz mit dem Arrete
des Justizminisiers gleichförmig.

Man geht über dieses Gutachten zur Tages--
»rduung.

Pellegrini, im Namen einer Cowmissinn,
tragt daraus an, die Wahlen der Wahlversammlung
des Kantons Zürich als gültig zu erklären, weil
nichts constitutionswidriges in denselben vorham
den ist. -

ì Cartier weiß, daß ein Pfarrer zum Senator
in Zürich gewählt wurde, und da dieses der Cvnsti-
Altion zuwider ist, so wünscht er hierüber Auskunft
zu erhalten.

E seh e r. In der Wahlversammlung don Zurich
ward B. Pfarrer Tobler von Velthcim zum Sena-
tor ernannt, und er nahm die Stelle an; in der

Zwischenzeit, wahrend der die Wahlversammlung
«jonrnirt wurde, besann sich dieser constiturionswi-
drige Senator eines bessern; er gab seine Pfarrei
auf, entsagte dem geistlichen Stand, und als die

Wahlversammlung wieder zusammen kam wurde
die erste Wahl für ungültig erklärt, und dreier weit-
»ich gewordene B. Tobler nun zum zweitenmal ge-

wählt; folglich ist nun diese Wahl wenigstens nicht
dem Buchstaben der Constitution zuwider, und asio

genehmige man auf dieses begründet die Wahlen von
Zürich.

Dieser Antrag wird angenommen.
Gysendörfer, im Namen einer Commission,

trägt darauf a» die Wahlen der Wahlversamm-
ìuug des Kantons Linth als gültig nns wnintutions-

st o r
^wuß'te wohl, daß die Wahlversamiw

luna d-efts Kantons so sorgfältig zu Werke gegan-

ae r, daß keine Unregelmäßigkeiten dabei vorfallen

wnüten; doch weiß er daß das Dnàium eimge

-Beamttn entfette, welches vielleicht auf illegale Au

Mt geschah, daher er die Genehmigung der Wêw
nur bedingt angedeihen laßen will, mjoftrn ktwe

c-earnndets Klagen wider jene Entfttzungcn eucycmen.
^ Bleß weiß, daß verschiedene Entsetzungen von

den wackersten, thätigsten, und biedersten Beamten

<iat- hatten; allem da dieselben ganz zufrieden sind,

in den Privatstem!) zurülzutreten, fo stimmt

die Wahlversammlung keine Einwendung gegen diet'«

Entsetzungen gemacht, sondern dieselben anerkannt
hat.

Escher. Es ist ein bestimmtes Gesez erlassen
worden, welchem zufolge all? vor dem Eintritt der
Oestreicher in Hcivckien vorhanden gewesene Beamte
wieder an ihre Stellen zurüktreten sollen; folglich
wurden hierdurch alle jene willkührliche Direktorialem-
setzungen aufgehoben, und die Wahlen, die Folge
von diesen sind, können, ohne Widerspruch mit um
serm eigenen Gesez, nicht für güllig erklärt werden,
besonders nicht, da wir auch ein Gesez Wider freu
willige Entlassung von den Aemtern haben. Ich stimme
also, wie Anderwcrth, zur ZurrMveisung an die
Commission.

Das Gutachten wird angenommen.
(Die Fortsetzung folgt.

^ ^endorser stimmt Bleß Anzeigen und An--

bu.
^,'cht zum Gutachten firm--. ^

wir k-'ine solche unrechtmäßigen Eutscuuri- » wung, durch und gegen wen es angesprochen wa

^ können er fodert Z..- „ den dürft, nur in das Gebiet des Richters gehöre,
aen billigen und geacyMMN ronnru, cc » ..â !v >/>

Beilagen zu der in N. 25 abgedrukten
Botschaft über die Entschädigungsbe-
gehren der Patrioten ill Zürich und.
Fryburg.

Beilage
Bürger Direktoren!

Da Endànèerzcichneter durch den von Ihnen
hierzu eigens bestellten Bürger Regierungscommissair
Tobler aufgefordert worden, in Folge des, unterm
cy. October vorigen Jahrs über das Entschädigung^
gesuch erlassenen Dekrets, eines der vorgeschlagenen
Distriktsgerichte zu verwerfen; so findet er sich ge-
nölhiget, gegen dieses Dekret mit folgenden geziemen-
oen Borsteüui'.gen bei Ihnen einzukommen.

Allererst ist dasselbe abgefaßt worden, ohne
daß die gesetzgebenden Rathe die Angesprochenen je-
mals aufgefordert haben, ihre allfälligen Einwcndun-
gen gegen die suchende Entschädigung vorzubringen;
ungeachtet hingegen Mitglieder, weiche sich selbst als
Ansprecher oargaven, bei der Berathung zugegen
gewesen sind und mitgesiimmt haben.

Hier nach st ist zu bemerken, daß das lezte

Considérant des Dekrets also lautet: »In Erwägung
» endlich, daß, wenn es einerseits i» der Obliegen-

» hcit des Gesetzgebers des wiedergebornen Helvetians
»liegt, die Heiligkeit von Grundsätzen zu erklären,

»weiche, indem sie die Unschuld der Freiheitsmach-

„ rer in ihren eigentlichen'Glanz treten laßt, ihrem
» dadurch gerechte Wiebervergeicuug verheißt, ander!

» feiks die Anwendung des Gesetzes und die AeM

qcn viUîgen
Dikweisung an die Commmwu.

Cartier ist Anderwecchs Meinung.
Schlumps ist Bießesss Meinung, weil sewst

Es entscheidet also hierdurch der Gesetzgeber

lieh, daß eine Entschädigung geleistet werden mG,
und zwar in Kraft der Grundsätze der helvemche"
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Constitution; daher nach dieser seiner selbst eigenen

Aeußerung den richterlichen Behörden weiter nichts
übrig bleibt, als dieses Gesetz anzuwenden, und zu
bestimmen, durch und gegen wen dasselbe angespro-
chen werden dürfe.

Endsuntcrzeichneker halt aber dafür, daß dieser

Entscheid ihn bereits wesentlich an seinem Recht ver-
kürze, zumal voraus in die Frage komme, ob das
Gesuch einer Entschädigung statt finde, und^ dem-
nach ob die Grundsätze der helvetischen Constitution
eine zurückwirkende Kraft haben können? Weil es

nun ein von der ganzen gesitteten Welt angenommen
nes und von allen Formen adoptirtcs'Rechtsprinzip
ist und seyn muß, daß niemand unverhorter Weise
gerichtet werde; und aber das mehrerwahnte Dekret
über diese Hauptfragen sehen abspricht, und — im
Ganzen genommen >— die Angesprochenen zum
hor a us, und ohne Einwendungen vernommen zu
haben, verfällt;

So ergehet von Endsunterzeichnctem das drin-
gtnde Ansuchen an Sie, Bürger Direktoren, daß
Sie einstweilen die Vollziehung des Dekrets suspen-
diren, und »Mittelst diesesm höchsten Recht ge-
gründete Reklamation an die gesetzgebenden Räthe
gelangen lassen; wo man unmöglich zweifeln darf,
es werde diese konstituirte Authorität derselben Gehör
geben, das Dekret aufheben, und geruhen, erst die-
jenigen ebenfalls zu vernehmen, gegen die Man Sie
auffordert, ein Gesetz zu erlassen.

Republik. Gruß und Achtung!
Zürich, den 12. Nov. 1799.

(Sig.) Hs. Kaspar Hirzel.
Dem Original gleichlautend.

Bern, den ig. Decbr. 1799.
Der Generalsekretär des vollziehenden Direktoriums,

-M 0 u s s 0 n.

Beilage G.
Wenn das Dekret vom i9ten Okt. -1. p. schon

sum voraus bestimmt, oder zu bestimmen scheint,
dzß den ansprechenden (sich nennenden) Patrioten eine
Entschädigung gebühre, und der richterlichen Behörde
xmr überlaßt, zu bestimmen, wie, wem und von
wem dieselbe geleistet werden müsse; so ist dieß mei-
nes Bedi'mkcus

1) Elne richterliche Handlung, die nach der
Konstitmion, der Regierung, weder der gesezgeben-
den, nocv der ausübenden Gewalt keineswegs zu
kommt, also incompetent.

2) Wenn bei dieser Verfügung selbst mtreffirte
Milausprecher saßen, rathccen und stimmte^, so ist
sie nicht uupartheyisch.

3) Da nur das Vorbringen der Ansprechenden
der einen Psrchie ist gehört worden, ohne daß die
Angesprochenen die G'egengrüude gegen jede Anspra-
che vorbringen können, so ist dieß Dekret einseitig.^

Und da es einseitig, nicht unpartheyisch, und
der Konstitution zuwider ist, und gegen die Grund-
sätze aller Rechte und der Gleichheit stößt; so halte
ich mich (wenn ich auch nur einzeln und individuell
aus Recht gefodert würde,) einstweilen noch nicht
verpflichtet, einen der vorgeschlagenen Richter zu re-
cusiren, noch anzunehmen, sondern berechtiget zu
verlangen, daß dieses Dekret von dem Direktors
dem Gesezgeber rückgewiesen, und einen allf-lligen
Richter wenigstens ungebundene Hände gelassen wer-
de, auch die wichtigste, wesentlichste Vorfrage»Ob
eine weitere Ansprache Plaz haben könne," zu prü-
sen und zu beurtheilen.

Da es nun aber das Ansehen gewinnen will,
als ob man alle noch übriggebliebenen Glieder der
ehemaligen Regierung, und die Erben der Abweftn-
den und Verstorbenen in->zss vorfordern, und zu-
sammen als eine Parthey ansehen wolle, so ist die-
ses nicht nur ein unnatürliches, unerhörtes und selbst
in der Geschichte der fürchterlichsten, leidenschaftiich-
sten Revolutionen, beispielloses Benehmen, sondern
es ist zugleich höchst schwierig, ja unmöglich und
höchst gefährlich.

Ein aufgelöstes, polit fch, ja sslbst physisch nicht
mehr existircndes Corps, soll wieder zusammenbcru-
sen, durch die Regierung selbst zu öfter» nöthig wer-
den könnende» Zusammenkünften, Berathungen ver-
anlaßt werden.

Es sott für Handlungen, richterliche Urtheile,
die vor 4 und 5 Iahren, na h einem damaligen Re-
gierungssyjceui, geschehen, verantwortlich seyn; ich
kann mirs nicht denken.

Gesezt aber, man würde auf diesem Gedanken
bestehen, und wir nunZusammeubernfene würden als
eine Parchei angesprochen, so würde nothwendig,
daß wir zusammen kämen, uns beratheten, mstruirten;
alles das damals coustiiutionswibrige, strafbare, der
Ansprecher, und unsere Rcchtskitel zusammenstellten.
Dieses (ohne zu gedenken, wohin es führen, und
was alles rege gemacht würde) könnte doch nicht
wohl in Gegenwart, eines oder mehreren sich für
die Ansprecher, mtereOreaber patriotischer Commis-
sars oder Vigilaujráthe geschehen. Und ohne Vi-
gilanzräthe, da sey Kott vor, daß wir zusammen-
kommen; weicher Ehrliche, Rechtschaffene würde sich
der so mamügfalkiZen Gefahr und Verdacht, die sol-
che Zusammenkünfte verursachen könnten, aussetzen.
In Anerkennung dieser Gefahr declarire ich fcyerlich,
und lege es -i-iAcm. daß ich keiner geMàscháftli-
cheu Btrachuug beiwohnen, nie im Namen des Corps
zu irgend einer Antwort mitwirken werde.

Hingegen werde ich, wenn je ein oder mehrere
namentliche Ankläger gegen mich eine persönliche
Ankiage sormireu wollen, und dem Richter zuerst
wieder die völlige, gesezliche, ganze Untersuchunas-
und Rechtspmchsfteihcit gelassen ist, ohne Anstand
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der Aufforderung genugthim, und eins der verge-!
schlagenen Distriktsgerichten ausschlagen.

Diese Note bitte ich den Bürger Regierungs-
commissar Tobler anzunehmen, und dem helvetischen
Direktorio zu überweisen.

Zürich, den i2ten Dec. 1799.

(Sign.) Diethelm Lavater.
Dem Original gleichlautend,

Bern, den i8. Dez. 1799.
Der Gen. Sekr. des Vollz. Direkt.,

Mousson.

Wahlen der öffentlichen Beamten der helvetischen
Republik, vom Jahr 1799.

XI.
Wahlversammlung des Kantons Zürich; gehalten

den 28. Dec. 1799—10, Jan. i8°o-
Präsident. Rudolf Reb m a nn, Unterstatthalter des

Distrikts Meilen.

Stimmzähler: Unterstatthalter Ulrich von Zürich;
Kantonsrichter Wuhrmann v. Wiesenvangen;
Alt-Rathsherr Ziegler v. Zürich; Unterstatt-
Halter Wäber v. Dürnten.

Secretàrs: Gerichtsschreiber Hoz v. Wald; Ge
richtspräs. Meist v. Zürich; Präfid. Stapfer
v. Horgen; Major Rupert v. Wipkingen.

Wahlen.
Mitglieder in den Senat: Alt-Senator Bodmer

v. Stâfa; Unterstatthalter Homberger von
Wermetschwyl;

und da dieser seine Stelle ausfchlug, ward
ernannt:

Kantonsrichter Wuhrmann; Pfarrer Tobler
von Veitheim;

da dieser hierauf seine Pfarrstelle und den geist-

iichen Stand niederlegte — und auch seine

vorher geschehene Senatorstelle in die Hände
der Wahlversammlung zurückgab, ward eine

neue Wahl vorgenommen, die wieder auf
den V. Tobler fiel.

Regierungscommissär Weg mann v. Zürich.

Mitglieder der Verwaltungskammer: Doctor Egg
v. Ellikon, Suppl. der Kammer; Theiler aus
dem Riefpach, Suppl. der Kammer; Schel-
lenberg v. Weislingen, Suppl. d. Kammer.

Suppleanten der Vecw. Kammer: Chir. Hochsir as-

ser v. Egg; Karl Steiner M. v. v. Màthur; Heinr. G tap fer v. Horgen; Tog g em
burger M. O. von Marthalen.

Mitglieder des Kantonsgerichts: Distriktsrichter Là
wig Meyer v. Zürich; Ulrich Toggenburger
v. Marthalen, Suppl. des Kantonsgerichts;
Trüb in der Höhe bei Mauer, Distriktsgerichts-
Präsident; Major Rupert, Oistriktsrichcer.

Suppleanten des Kantonsgerichts: Agent Rudolf
Rhyner v. Wädenschwyl; Mathias Landolt
v. Zürich; Munizip. Prastd. Eberhard v. Klv,
ten; Bo dmer im Rosengarten zu Stäfa; Distr.
Gcr. Präsid. Hub er v. Hausen; Siber von
Fluntern bei Zürich; Ried ter zur Tapferkeit in
Winterthur;

und da dieser seine Stelle ausschlug, ward
ernannt:

Goßauer im Riespach; Richter H 0 f v. Dürn-
ten; Hptm. Schneider v. Pfeffikon.

Mitgl. des Distriktsgerichts Wald: Schoch, gew.
Präsident dieses Gerichts.

— Regenstorf: Schwar-
zenbach von Höngg; Joh. Volker! v. Nltt
derglatt.

— Uster: Denzlcr von
Weriken; Hegnauer a. d. Burg Uster.

„ _ — — Fehraltorf: Keller
v. Fehraltorf; Bossard von Bauma.

_ Andeifingen: Müll
ler i^l- O von Flach.

Bülach: Maj.Schult,
heß von Glattfelden.

^ Benken: Langhardt
v. Stammheim; Konrad Hablützel von TM
likon.

Ekgg: Agent Host
mann von Zell.

— — — — Winterthur: Heim.
Sulz er b. Tiger zu Winterthur.

— — — — Mettmenstette»!
Nähli von Ottenbach.

_ Basferstorf: Su»
zer, Gerwer in Kisten.

— — — — Grüningen: Wir; d

Ottiken; Agent Weber v. Dürnten.
— — — — Horgen: Hs. Hei»l>

Burkhardt von Oberrieden.
— — — — Meilen: Dolder,

Dreieidsgenossen Wirth. ^_ _ _ Zürich: Hs.
Sprüngli b. d. altcn Meisen; Alcxs^
No tz ab der Blatten; Hptm. Joh. Hubcr M

der Sihl.
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